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§24

(1) Der Investitionsauftraggeber ist für die Leitung und 
Durchführung des Probebetriebes des Investitionsvorhabens 
verantwortlich.

(2) Der Investitionsauftraggeber hat an den Funktions
proben seiner Auftragnehmer mitzuwirken. Ist ein General
auftragnehmer für die Leitung und Durchführung des Probe
betriebes verantwortlich, hat der Investitionsauftraggeber am 
Probebetrieb mitzuwiirken. Die Mitwirkung umfaßt insbeson
dere die

— rechtzeitige Bereitstellung von Betriebs-, Instandhaltungs
und Leitpersonal,

— Bereitstellung der erforderlichen Grund- und Hilfsmateria
lien,

— Verwertung der hergestellten Erzeugnisse bzw. der er
brachten Leistungen.

(3) Der Investitionsauftraggeber. ist verpflichtet, die ab
rechnungsfähigen Lieferungen bzw. Leistungen der Auftrag
nehmer bei Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen ent
sprechend den Rechtsvorschriften abzunehmen. Er kann, so
weit das entsprechend der Spezifik des Investitionsvorhabens 
erforderlich ist; eine Abnahmekommission bilden. Die Ab
nahme ist Voraussetzung für die Bezahlung der Leistungen der 
Auftragnehmer, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. Die Bezahlung hat nur zu erfolgen, wenn die 
Rechnungen mit den tatsächlichen Lieferungen und Leistungen 
und den preisrechtlichen Bestimmungen übereinstimmen. Ab
schlagzahlungen können entsprechend den Rechtsvorschriften 
geleistet werden.

(4) Der Investitionsauftraggeber hat nach planmäßiger Fer
tigstellung der Investition auf der Grundlage der durch die 
Auftragnehmer zu erteilenden Rechnungen eine Schlußabrech
nung für das Investitionsvorhaben zu erarbeiten. Die Schluß
abrechnung ist Bestandteil der Prüfung -und Bestätigung des 
Jahresabschlusses bzw. für Investitionsauftraggeber im Be
reich der staatlichen Organe und Einrichtungen der Prüfung 
und Bestätigung der Jahreshaushaltsrechnung.

(5) Der Investitionsauftraggeber hat bei Inbetriebnahme des 
Investitionsvorhabens die mit der Grundsatzentscheidung 
festgelegte mehrschichtige Auslastung der produktionsbestim
menden Maschinen und Anlagen zu sichern.
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(6) Nach Aufnahme des Dauerbetriebes • bzw. nach Auf
nahme der Nutzung einer fertiggestellten Investition ist vom 
Investitionsauftraggeber ein Abschlußprotokoll über die Plan
wirksamkeit der mit der Grundsatzentscheidung bestätigten' 
ökonomischen Zielstellung entsprechend den Rechtsvorschrif
ten auszuarbeiten. In die Ausarbeitung des Abschlußprotokolls 
ist bei begutachtungspflichtigen Investitionen die zuständige 
staatliche Gutachterstelle einzubeziehen. Für Vorhaben des 
Staatsplanes Investitionen ist das Abschlußprotokoll dem zu
ständigen Minister zur Bestätigung vorzulegen.

Verantwortung der Auftragnehmer

§ 25

(1) Die Auftragnehmer haben zu sichern, daß ihre Lieferun
gen bzw. Leistungen- dem fortgeschrittenen internationalen 
Stand entsprechen. Grundlage dafür sind die Anforderungen 
des Investitionsauftraggebers. Sie haben über ihre Lieferun
gen bzw. Leistungen zur Durchführung von Investitionen 
Wirtschaftsverträge abzuschließen.

(2) Die Auftragnehmer haben für ihre Lieferungen bzw. 
Leistungen Ausführungsprojekte einschließlich der bau- und 
montagetechnologischen Unterlagen zu erarbeiten. Darin sind 
der zu erreichende Vorfertigungs- und Komplettierungsgrad, 
der erforderliche Umfang der Konservierung und des Korro-

Ausgabetag: 16. Dezember 1988

sionsschutzes von Ausrüstungen im Herstellerwerk sowie'die 
Auslastung der produktivitätsbestimmenden Technik auf der 
Baustelle festzulegen. Mit den bau- und montagetechnolo
gischen Unterlagen ist die Realisierung des Liefer- bzw. Lei
stungsumfanges so festzulegen, daß die planmäßige Fertig
stellung der Investitionen bei Einhaltung kürzester Bau- und 
Montagezeiten durch einen konzentrierten Einsatz der Bau- 
unid Montagekräfte gesichert wird. Mit den Ausführungs
projekten sind die Anforderungen an den Gesundheits-, Ar
beite- und Brandschutz sowie den Umweltschutz und den 
havarie- und störungsfreien Betrieb durchzusetzen.

(3) Die Auftragnehmemsind in Abstimmung mit dem In
vestitionsauftraggeber für eine ihren Lieferungen bzw. Lei-, 
stungen entsprechende funktionstüchtige Bäustelleneinrich
tung unter Einhaltung der dafür festgelegten Normative ver
antwortlich. Sie sind verpflichtet, den rationellen Umgang mit 
Material und Energie auf der Baustelle zu gewährleisten.

(4) Die Auftragnehmer haben dem Investitionsauftraggeber 
entsprechend dem festgelegten einheitlichen Rapportsystem 
ihren materiellen Fertigungsstand nachzuweisen und ihn 
über Störungen im festgelegten Bau- und Montageablauf so
wie über eingeleitete Maßnahmen zur Aufholüng der Rück
stände zu informieren.

(5) Die Auftragnehmer sind für die Durchführung der Funk
tionsprobe ihrer Lieferungen und Leistungen verantwortlich. 
Sie haben am Probebetrieb mitzuwirken. Die Auftragnehmer 
haben Betriebsvorschriften sowie Bedienungsanleitungen ein
schließlich zugehöriger Schemata und Zeichnungen sowie Pro
gramme für die Funktionsprobe zu erarbeiten und an den In
vestitionsauftraggeber zu übergeben. Die Übergabe dieser Un
terlagen hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß eine ordnungs
gemäße Vorbereitung des Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Leitpersonals des Investitionsauftraggebers möglich ist.

§26

(1) Die Auftragnehmer haben die Einhaltung der im Wirt
schaftsvertrag vereinbarten 'technischen und ökonomischen 
Kennziffern nachzuweisen. Sie haben zur kurzfristigen Er
reichung der festgelegten technischen, ökonomischen und ar- 
beitswissenschaftMchen Kennziffern- den Investitionsauftrag
geber auf dessen Anforderung im Anlaufzeitraum zu unter
stützen, Betriebs-, Instandhaltungs- und Leitpersonal mit 
den Anlagen und Gebäuden vertraut zu machen und es für 
eine ökonomische Nutzung zu qualifizieren.

(2) Die Auftragnehmer sind verpflichtet, dem Investitions
auftraggeber nach Abnahme der Lieferungen bzw. Leistungen 
eine exakte Abrechnung zu übergeben, die der dem verbind-, 
liehen Preisangebot zugrunde liegenden Gliederung entspricht 
und die Grundlage für die Aktivierung ist.

(3) Die Auftragnehmer haben im Interesse einer hohen Be- 
triebszuverlässigkeit dem Investitionsauftraggeber Dokumen
tationen der vorbeugenden Instandhaltung grundsätzlich bis 
zur Abnahme der Investition zu übergeben. Inhalt und Um
fang dieser Dokumentationen sind entsprechend der Spezifik 
des jeweiligen Investitionsvorhabens zwischen den Partnern 
zu vereinbaren.

Abschnitt 4

* Leitung und Koordinierung der Vorbereitung 
und Durchführung

§27

Investitionsbauleitung

(1) Der Investitionsauftraggeber hat die einheitliche Leitung 
und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung von


